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Stadt Marienmünster 

Der Bürgermeister 
 
 

 
 

 
  Marienmünster, den 02.09.2021 

 

 
Beschlussvorlage 

 

Drucksache-Nr.: 512/2021 
Baubereich 

Sachbearbeiter/in: Stefan Niemann   

Antrag auf Fällung eines/mehrerer Bäume entlang des Windmühlenweges und 
Nebenstraßen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit 

Ortsausschuss Vörden 14.09.2021 öffentlich Entscheidung 

 
 
Sachverhalt:  

 

Vor einigen Wochen ist an der Hausanschlussleitung des Wohnhauses 
„Windmühlenweg 8“ eine Verstopfung aufgetreten. Ursache waren laut Firma Weise 

& Sohn in den Hausanschluss eingewachsene Wurzeln der städtischen Birke über 
dem Anschlusspunkt am Hauptkanal. 
 

Die Kosten der anschließenden, aufwendigen Reparatur/Erneuerung des 
Hausanschlusses inklusive Straßenaufbruch waren satzungsgemäß durch die 

Grundstückseigentümer zu begleichen. 
 
Die Grundstückseigentümer beantragen nun die Fällung/Entfernung der Birke, um 

ein erneutes Einwachsen der Wurzeln zu verhindern. Der Antrag ist im Anhang 
beigefügt. 

Der Ortsausschuss hat eine Entscheidung zu treffen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist eine Fällung nicht zwingend erforderlich. Wurzeln 

wachsen nur dann in eine Hausanschlussleitung ein, wenn diese eine Undichtigkeit 
aufweist. Mit der Erneuerung des Anschlusses dürfte sich der Wurzeleinwuchs 

erledigt haben.  
 
Für die Entscheidungsfindung ist anzumerken, dass die Fällung der in Frage 

stehenden Birke eine Kettenreaktion auslösen könnte. Im Straßenraum der Straße 
„Im Birkenfeld“ sind weitere Birken und andere Bäume ähnlicher Größe vorhanden. 

Vor einigen Jahren wurde die Fällung eines Baumes Im Birkenfeld unweit des 
jetzigen Standortes abgelehnt.  
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In der ggf. frei werdenden Grünfläche kann kein neuer Baum gepflanzt werden. Der 
Baumstumpf kann aufgrund von Versorgungsleitungen nur oberirdisch abgefräst 
werden. 

 

 

 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung:  

 
Variante a: 

Dem Antrag zur Fällung der Birke vor dem Grundstück „Windmühlenweg 8“ wird 
stattgegeben. Im Herbst/Winter 2021/2022 ist der Baum zu entfernen. 

 
Variante b: 
Der Antrag wird abgelehnt. Die betroffene Birke ist zu erhalten. 
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